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Das Rechtsgefiihl des Arztes

Prof. Dr. med. Hans Luxenburger, Miinchen
dussert sich zum ethischen Problem der strafrechtlichen Reform
des § 175 des deutschen Strafgesetzbuches

Da ich hier immer wieder mit Begriffen arbeiten muss, die in verschiedenem Sinne
gebraucht werden, sind -— um Missverstindnisse zu vermeiden -— kurze Vorbemerkun-
gen notwendig.

Ethik ist nicht gleich Moral. Unter dem Ethos verstehe ich das Gute, das Sitt-
liche als Phénomen, somit als innerseelisches Erlebnis. Moral ist dagegen der Inbe-
griff der sittlichen Grundsitze und Vorschriften, mithin eine Kategorie.

Die Kategorie ist Konkretisierung und Objektivierung des Phinomens.

Also: Das Recht als Phinomen ist das innere Erleben durch das Rechtsgefiihl,
das Recht als Kategorie ist das formulierte Gesetz. Es kann nur ein Sittlich-Gutes
geben, aber viele Moralsysteme, die sich auf unterschiedliches Erleben des gleichen
Sittlich-Guten griinden. Sie sind abhingig von Religion, Volkstum, Kultur und Zivi-
lisation. Moralische Vorschriften sind gewissermassen Ausfiihrungsbestimmungen zu
ethischen Gesetzen. — Soweit dic nomenklatorische Priambel.

Der Staat kann dem Menschen letzten Endes nur vorschreiben, wie er handeln,
nicht aber wie er fihlen soll. Im Innerlichen bewahrt der Einzelne das Phinomen
als sein geistiges Eigentum. Ein den Geseizen entsprechendes Handeln hat ja nicht
unbedingt zur Voraussetzung, dass man sich innerlich mit ihnen identifiziert. Man
Lejaht letzten Endes die Ordnung als sittlichen Wert, auch wenn man in den formu-
lierten Vorschriften nicht immer und nicht unbedingt die Konkretisierung des Sitt-
lich-Guten erlebt.

Minnliche Homosexualitdt

Dies gilt ganz besonders auch fir das Problem der strafrechtlichen Behandlung
der gleichgeschlechtlichen Unzucht (§§ 175, 175 a geltenden Rechts, 216, 217 des
Entwurfs von 1962) und fiir die unterschiedliche Bewertung der beiden Geschlechter.

Der Arzt und Biologe, vor allem der Psychiater wird, wenn er bis zum Phinomen
vordringt, nie verstehen konnen, dass man gerade hier in die Intimsphire des Trieb-
lebens in dieser apodiktischen Weise eingreift, ohne sie durch strafrechtliche Ahn-
dung wirklich steuern zu kénnen. Man kann wohl begreifen, dass unsere Gesellschafts-
ordnung und die sie beherrschenden moralischen Prinzipien die Diskriminierung einer
sie storenden sexuellen Betiitigung rechtfertigt, weil man den Grundsatz der ge-
schaffenen und gewachsenen Ordnung bejaht.

Andererseits weiss man jedoch, dass die sexuelle Bindung an das gleiche Ge-
schlecht in fast allen Fillen keine schuldhaft erworbene Perversion darstellt, sondern
eine relativ selten ererbte, iiberwiegend aber bei beiden Geschlechtern in frithester
Kindheit durch ein Ausbleiben oder Verkiimmern der natiirlichen seelisch-erotischen
Bindung an den andersgeschlechtlichen Elternteil und eine ersatzweise eintretende
an den gleichgeschlechtlichen erworben wird. Sie wird in der Pubertit sexualisiert
und auf das ganze Geschlecht des Vaters beim Knaben, der Mutler beim Midchen
tibertragen, und zwar ist sie dann von gleicher Stirke und Motivationskraft wie eine
normale heterosexuelle Bindung. Diese echten Homosexuellen beiderlei Geschlechts
erleben ihren abnormen Trieb als normale Sexualitdt; die Zumutung einer dauernden
geschlechtlichen Abstinenz wiirde fiir sie das gleiche bedeuten wie die entsprechende

Auflage fiir einen Heterosexuellen,
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Dass der stindige Kampf mit dem Trieb, die Furcht vor Riickfillen und die natiir-
licherweise fruchtlosen Versuche, sexuellen Kontakt mit dem anderen Geschlecht
zu finden, in neurotischen Fehlhaltungen oder einer reizbaren Schwiche des Nerven-
systems miinden miissen, die dann die Kraft zum Durchhalten erlahmen lassen, be-
darf keiner niheren Begriindung. Wegen dieser kaum zu vermeidenden Riickfille
bekommen Homosexuelle keine Strafaussetzung zur Bewiihrung, miissen — ein wesent-
licher Punkt — die Strafe in rein miinnlicher Umgebung verbiissen, wo sie den stiin-
digen Neckereien oder Beschimpfungen andever Striflinge und leider nicht selten
auch des Personals ausgesetzt sind, iiberdies ihre Sexualitit durch Zoten aus minn-
lichem Munde aufgestachelt wird. So wird es fast unméglich — auch fiir den Gut-
willigen —, den Strafzweck der Besserung zu erreichen, hesser: der Beherrschung
des Triebes.

Ich beobachte seit Jahrzehnten viele menschlich hochst achtungswerte Homosexu-
elle, deren berufliche und soziale Miglichkeiten durch die innerseelische Situation
eines Kriippels und Parias vollig brach liegen. Die an sich, d. h. theoretisch guten
1-sychotherapeutischen Moglichkeiten durch Aufdecken der inneren Zusammenhinge
werden dadurch weitgehend eingeschrinkt. Das gleiche gilt auch fiir die ererbte
gleichgeschlechtliche Neigung, bei der allerdings nur eine rein piddagogische Psycho-
therapie durchgefithrt werden kann. Dass es unter den Homosexuellen auch menschlich
unerfreuliche Typen gibt, ist selbstverstindlich. Sie sind jedoch vergleichsweise nicht
hiufiger als unter den geschlechtlich Normalen, und ihre nicht spezifische Krimi-
nalitit scheint eher geringer zu sein.

Es muss angesichts dieser Sachlage nicht niher begriindet werden, dass der sach-
Kkundige Arzt (der die Homosexuellen nicht nur aus den Kliniken kennt, in die ja
meist nur eine einseitige, und zwar unglinstige Auslese kommt) den § 216 des Entwurfs
von 1962 ebenso ablehnen muss wie er, wenn er ehrlich ist, schon immer den § 175
StGB innerlich abgelehnt hat. Durch ihn ist dem Ordnungsprinzip keineswegs gedient.
Im Gegenteil: Unordnung und frithes Leid werden geradezu provoziert. Hier hat die
Ablehnung eine ethische Grundlage, weil das Rechtsgefiihl des Arztes verletzt wird.

Das gilt nicht fir den § 217 des Entwurfs von 1962, der das Schutzalter auch
fiir nicht beischlafihnliche Handlungen auf 21 Jahre festlegt und im ibrigen das
Abhiingigkeitsverhiltnis und die gewerbsmissige Unzucht betrifft.

Sonderstellung der Lesbierin

Dagegen ist es fiir den Arzt moralisch und ethisch gleich unverstiandlich, wenn
das weibliche Geschlecht auch weiterhin seine Sonderstellung behilt. Hier wird wie
bisher anscheinend eine Fiktion aufrechterhalten, vielmehr geradezu eine Theorie
aufgestellt, die von dem Bewusstsein der Unrichtigkeit begleitet wire, wenn dieses
Bewusstsein nicht verdringt wiirde. Anders kann man als Arzt und Biologe die Be-
grindung des Bundesverfassungsgerichts nicht verstehen. Es ist objektiv unrichtig,
dass der biologische Geschlechtsunterschied zwischen Mann und Frau den Sachverhalt
so entscheidend prigt, dass etwa vergleichbare Momente daneben vollkommen zu-
riicktreten miissen und daher die gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen Frauen
¢ine Erscheinung mit andersartigen und namentlich weniger einschneidenden Folgen
fiir das Zusammenleben in der menschlichen Gesellschaft sei.

Die Ursachen der weiblichen Homosexualitat sind genau die gleichen wie die
der minnlichen. Vererbung und falsche Elternbindung -— hier die ausbleibende oder
verkiimmerte frithkindliche Bindung an den Vater — spielen die gleiche Rolle. Es
gibt hier wie dort echte und unechte Homosexuelle. Etwa zu unterstellen, dass die
Rolle der Frau im normalen oder abnormen Geschlechtsleben, beim Erstreben, An-
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kniipfen und Propagieren von Beziehungen weniger aktiv und sthenisch ist als die des
Mannes, hiesse die Augen vor der Wirklichkeit verschliessen. Die Methoden sind nur
feiner, sozusagen dezenter. Die Frau hat es ja auch nicht notig, <o plump herumzu-
tappen wie der Mann. Sie ist auch in den Préliminarien der Liebe instinktsicherer,

geschickter, zielstrebiger und -— nicht selten — riicksichtsloser als er.

Vielleicht hingt jene unterschiedliche Beurteilung damit zusammen, dass Zirtlich-
keiten unter Frauen in der Oeffentlichkeit , das Gehen Arm in Arm, gemecinsames
Tanzen, das Schlafen in einem Bett, Abschieds- und Begriissungskiisse bei weitem
nicht so anstossig empfunden werden, als wenn es sich um Minner handelt. Jeder in
der Sexualpathologie erfahrene Spezialist weiss, dass die Beziehungen leshischer Irauen,
ihre sexuellen Praktiken ebenso massiv und eher noch raffinierter sind, dass Eifer-
sucht, Intrigen, Liige und List in den sexuellen Beziehungen der Lesbierinnen eine
noch grossere Rolle spielen als bei den plumperen minnlichen Homosexuellen. Wie
diese weibliche Ziige zeigen, tritt bei jenen oft ein minnliches Gehaben in den Vor-

dergrund.

Das Zusammenleben in der menschlichen Gesellschaft kann ebenso gestort wer-
den, je mehr sich das Leben der IFrau im Beruf, in der Gesellschaft und in der
Oeffentlichkeit dem des Mannes angeglichen hat. Ich kenne sehr viel mehr eheihn-
liche Verhiltnisse mit allen ihren Begleiterscheinungen zwischen weiblichen Homo-
sexuellen als bei mannlichen, die nur selten so enge Bindungzen eingehen. Diese ehe-
ahnlichen Verhiiltnisce storen umso stirker die Ordnung, weil die Partnerinnen
haufig verheiratet sind und auch Kinder haben. Das ist bei miinnlichen Homosexuel-

len wegen ihrer Impotenz bei Irauen meist ausgeschlossen.

Vielleicht schwebt die Moglichkeit,
dass lesbische Frauen mnebenbei auch
eine fruchtbare heterosexuelle Ehe fiith-
ren konnen, der gunstigeren Beurtei-
lung anch durch das Bundesverfassungs-
gericht vor. Diese heterosexvellen Ehen
sind jedoch, selbst wenn sie wegen der
Kinder aufrechterhalten werden. meist
ungliicklich, da von beiden «Gatten»
der homosexuelle so gut wie immer die
Hauptperson ist. Hier wiirde also ein
unwiirdiges und gerade fiir die Kinder
gefdhrliches Theater mit wirklichem
IFamilienleben verwechselt. Ich kenne
hochst traurige Iille, angesichts derer
man nur wiinscht, die Lesbierinnen wi-
ren ebenso unfihig, Kinder zu haben,
wie die minnlichen Homosexuellen.

Schliesslich gibt es auch zahlreiche
Fille, in denen sich weibliche Homose-
xuelle an jungen Midchen vergehen,
ohne dass ein Hahn danach kriht. Sie
bleiben, wenn kein Abhiingigkeitsver-
haltnis besteht und der Tathestand einer

Unzucht mit Kindern oder eines Gewalt-

akts oder des offentlichen Aergernisses



vicht erfullt ist. straflos und sollen es nach der geplanten Reform anscheinend auch
bleiben. Wenn geltend gemacht werden sollte, dass die weibliche Homosexualitidt so
selten ist, dass sie nicht ins Gewicht {dllt, weder absolut noch im Verhiltnis zu der
minnlichen, so wire dies ein verhingnisvoller Irrtum. Sie wird nur, weil die Betiti-
gung straflos ist, nicht registriert. Wire es die minnliche ebenso, wiirde das Intercsse
der Oeffentlichkeit, der Presse und der Erpresser sich weit weniger auf sie richten.

Es ist fiir den Kenner der Wirklichkeit eine Verletzung des natiirlichen Rechts-
gefithls und deshalb nicht nur moralisch, sondern auch ethisch untraghar, wenn die
weiblichen Homosexuellen in solchen Fiillen straflos bleiben. wo die minnlichen bestraft
werden. Die gleichgeschlechtliche Betitigung ist der einzige Fall im deutschen Straf-
recht, wo bei gleichem Tatbestand, vnter gleichen Begleitumstinden und bei wvoller
Verantwortlickeit der Mensch vor dem Gesetz nicht gleich ist.

Hier gibt es nur zwei Moglichkeiten: Entweder fillt die gleichgeschlechtliche Un-
zucht zwischen erwachsenen Minnern, die beide mit der Handlung einverstanden sind,
die in keinem Abhidngigkeitsverhiltnis stehen oder offentliches Aergernis nicht er-
tegen, als strafbarer Tatbestand weg, oder aber es wird auch auf diesem Gebiete die
Gleichberechtigung und Gleichverpflichtung und damit die Gleichheit der Geschlechter

vor dem Gesetze Wirklichkeit. Tertium non datur.

Wir sind dem Autor, dem hervorragenden Universititsprofessor fiir Psychiatrie und
Heilpidagogik in Miinchen, Herrn Prof. Hans Luxenburger, wie auch der Redaktion
der Zeitschrift SELECT A, Miinchen, fiir die Erlaubnis des Nachdrucks ausserordentlich
dankbar. Die grundlegenden Ausfithrungen beriihren nicht nur die gesetzliche Frage
der gleichgeschlechtlichen Verhaltensweise in unserem nérdlichen Grenzland, sondern
daritber hinaus auch die Fragen der Homosexualitit im ullgemeinen. Deshalb glauben
wir, mit diesem Nachdruck unseren Lesern in allen Lindern einen wesentlichen Bei-

trag zu unserer Seinsart zu vermitteln.

Die Konstanz der homophilen Partnerschaft

In der Nummer 42 der Zeitschrift <ansatze», einer Semesterzeitschrift der Evange-
lischen Studentengemeinde (Radius Verlag, Stuttgart-Bad Canstatt) findet sich auf
Seite 27 ein Beitrag mit der Ueberschrift «Moderner Hexenwahn»., Der Beitrag besteht
aus zwei Teilen: ein Verfasser unter dem Pseudonym «Hartmut» schreibt einen ausser-
ordentlich gescheiten Leserbrief zu dem Thema der Homophilie aus der Sicht des Be-
troffenen heraus. Und Klaus Engelhardt antwortet ihm. Jeder auch nur einigermassen
an unseren geistigen Belangen I[nteressierte sollte sich diese oben genannte Nummer
besorgen.

Obwohl ich selber auch zu den Abonnenten unserer Zeitschrift gehore, denen die
immer wieder crneute Behandlung der religiosen Seite unserer Frage auf den Seiten
unserer Zeitschrift langsam ein bisschen zu viel wird, mochte ich doch — um des
dort angeschnittenen Themas willen - einen Absatz aus der Replik von Klaus Engel-
hart wortlich zitieren, in der er auf die Forderung «Hartmut’s» auch fiir Hemophile
_eheihnliche Verbindungen zu sanktionieren, antwortet. Klaus Engelhart schreibt:

«Zur Frage der sakramentalen Adelung der Liebe: Das cheidhnliche Zusammenleben
Homophiler wird die beglickende Ausnahme (vom Verfasser gesperrt) bleiben.
Zum sakralen Charakter gehort die Ausschliesslichkeit, die grundsétzliche Unirennbar-
keit der Partner, unter der ich auch als evangelischer Theologe die Ehe nur sehen kann.

Die Gefahr, ans der gemeinsamen Lebensform auszubrechen, ist bei Homophilen gros-

5



	Das Rechtsgefühl des Arztes

